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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1975

Norm

KFG 1967 §63 Abs3

ZPO §14 Bd

ZPO §396 A

Rechtssatz

Auf Grund einer gegen Lenker und Versicherer gerichteten, nach § 63 Abs 3 KFG 1967 zu beurteilenden Klage kann bei

Säumnis bloß eines der Beklagten gegen diesen ein stattgebendes Versäumungsurteil ergehen, weil § 63 Abs 3 KFG

1967 ausdrücklich nur die Erstreckungswirkung bezüglich abweislicher Entscheidungen normiert.
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